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Hält ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem 
Betriebsvermögen, das nicht von der Grund steuer 
befreit ist, so mindert sich sein für die Gewerbe-
steuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des Ein -
heits werts, der zuletzt für den Grundbesitz fest -
ge  stellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll 
eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit 
Gewerbe steuer und Grundsteuer abmildern. Reinen 
Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eige-
nen Grundbesitz verwalten und nutzen, steht eine  
sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu, d. h. sie 
können ihren Gewerbeertrag um den Teil kürzen, 
der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt, so dass eine Doppel be steue-
rung in vollem Umfang vermieden wird.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ist die erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
für ein Grundstücksunternehmen, das als Organ-
gesell   schaft sämtliche Grundstücke an eine andere  
Or gan gesellschaft derselben Organschaft ver pach  tet 
hat, auch dann zu versagen, wenn die pachtende 
Organgesellschaft den Grundbesitz an Dritte außer  -
halb des Organkreises weitervermietet. Im zugrunde 
liegenden Fall hatte eine Wohnungs anbieterin  
geklagt, die Konzernmutter und ertrag- wie umsatz-
steuerliche Organträgerin war.
Zum Konzern gehörten (in der Rechtsform einer 
GmbH organisierte) Organgesellschaften, welche die 
in ihrem Eigentum stehenden Immobilien an die 
gleich falls zum Konzern gehörende W-GmbH ver-
pachtet hatten. Diese GmbH fungierte als zentrale 
Managementgesellschaft und war selbst nicht 
Eigen  tümerin von Grundstücken. Sie vermietete  
die Immobilien ihrer Schwestergesellschaften im 
eigenen Namen an fremde Dritte außerhalb des 
Organ kreises, trug Aufwendungen und kümmerte 
sich um die Verwaltung der Grundstücke (sog. Wei-
ter vermietungsmodell). Die Pachtzahlungen an die 
Schwestergesellschaften verbuchte die W-GmbH als 
Aufwand, eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
der Pacht nahm sie nicht vor.
Die Organgesellschaften mit Immobilienbestand 
beanspruchten für sich die erweiterte Gewerbe-
steuer kürzung. Das Finanzamt brachte jedoch nur 

die Kürzung in Höhe von 1,2 % des Einheitswerts in 
Ansatz. Das Finanzgericht gewährte der Klägerin die 
erweiterte Gewerbesteuerkürzung in erster Instanz, 
berück sichtigte jedoch auch die Hinzurechnung der 
Pachtzahlungen.
Der BFH gab nun der Revision des Finanzamts 
statt. Nach Gerichtsmeinung hatten die Organ-
gesell schaften zwar ausschließlich ihren eigenen 
Immo bilienbestand an die W-GmbH verpachtet und 
daher für sich betrachtet die Voraussetzungen der 
erweiterten Gewerbesteuerkürzung erfüllt. Die durch 
die gewerbesteuerliche Organschaft bedingten Beson-
der heiten standen der Anwendung der erweiterten 
Kürzung jedoch entgegen.

Hintergrund: 
Bei einer Organschaft ist der Gewerbeertrag des 
Organkreises durch Addition der getrennt ermit-
tel ten Gewerbeerträge des Organträgers und der 
Organ  gesellschaften zu bestimmen. Dabei sind 
un berechtigte steuerliche Be- und Ent lastungen 
heraus  zurechnen, so dass Geschäfts beziehungen 
inner  halb des Organkreises nicht zu Hinzu  rech-
nungen und Kürzungen führen, es sei denn ihre 
Wirkungen würden sich ausgleichen. Auch im sog. 
Weiter vermietungsmodell sind nur die Geschäfts-
beziehungen zwischen den Organgesellschaften zu 
betrachten.

Hinsichtlich dieser organkreisinternen Beziehungen 
würden auf Ebene des Organträgers die Pacht er-
träge der einen Organgesellschaft durch die  Pacht  -
aufwendungen der anderen Organgesellschaft neu -
tralisiert. Daher wäre die Korrespondenz zwi schen 
der Aufwand- und der Ertragseite gestört, wenn die 
Pachterträge durch Anwendung der erweiterten 
Kürzung aus der gewerbesteuerlichen Bemes    sungs-
grundlage herausgenommen würden, obwohl die 
korrespondierenden Aufwendungen (zumindest teil-
weise gewerbesteuermindernd) abge zogen werden 
könnten.

Quelle: BFH, Urt. v. 11.07.2024 - III R 41/22
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Haftung für betriebliche Steuerschulden: Wann "dient" ein Gegenstand einem Unternehmen?

Wer zu mehr als 25 % am Grund- oder Stamm-
kapital oder am Vermögen eines Unternehmens  
beteiligt ist, sollte eine spezielle Haftungsnorm 
der Abgaben ordnung kennen, nach der er für die 
betrieblichen Steuerschulden des Unternehmens 
auch mit Gegenständen haftet, die in seinem Eigen-
tum stehen und die dem Unternehmen dienen  
(z. B. überlassene Maschinen). Der Bundesfinanzhof 
hat kürzlich entschieden, dass das "Dienen" für 
das Unternehmen weit auszulegen ist. Es genügt 
hierfür, dass die Gegenstände für die Führung des 
Betriebs und die Erzielung steuerbarer Umsätze von 
wesentlicher Bedeutung sind.
Unerheblich ist hingegen, ob mit den überlassenen 
Gegenständen auch Gewinne erzielt werden, wie 
sie konkret betrieblich verwendet werden und ob sie  

eine wesentliche Betriebsgrundlage für das Unter-
nehmen darstellen.

Hinweis: 
Der Entscheidungsfall zeigt, dass Gegenstände, die 
Unternehmen von wesentlich beteiligten Personen 
überlassen werden, recht schnell zum Haftungs-
objekt werden können. Durch den Verkauf der Gegen-
stände kann man sich dieser Haftung regelmäßig 
nicht entziehen, denn sie setzt sich am erhaltenen 
Surrogat (z. B. am Veräußerungserlös) fort, wenn der 
Gegenstand bei Entstehung der Steuerschuld dem 
Unternehmen diente.

Quelle: BFH, Beschl. v. 06.08.2024 - VII R 25/21

Ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
(FG) behandelt die Frage, ob die Veräußerung 
eines Unternehmens ohne bisherige Ausgangs um-
sätze als nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im 
Ganzen nach § 1 Abs. 1a Umsatzsteuergesetz (UStG) 
eingestuft werden kann. Es konkretisiert die Voraus-
setzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen, 
ins besondere hinsichtlich der Fortführungsabsicht 
des Erwerbers.
Im Besprechungsfall plante der Kläger, ein Grund-
stück mit einem ehemaligen Gutshof in einen 
Ferien park mit barrierefreien Appartements und 
Frei zeitangeboten umzubauen. Seine finanzielle 
Situation zwang ihn jedoch Ende 2015, das Projekt 
zunächst auszusetzen. Im Jahr 2019 veräußerte 
er das Grundstück dann für 650.000 EUR an eine 
Immobilien-GmbH ohne Ausweis der Umsatzsteuer. 
Satzungsg emäßer Gegenstand der Erwerberin war 
und ist der Erwerb und die Vermittlung von Immo-
bilien. Das Finanzamt qualifizierte diesen Verkauf als 
steuerfreie Grundstücksveräußerung und verlangte 
eine Berichtigung der bisher geltend gemachten 
Vorsteuerbeträge.
Das FG gab dem Finanzamt recht und wies die 
Klage als unbegründet zurück. Für eine nicht steuer-

bare Geschäftsveräußerung im Ganzen ist die Über-
tragung eines funktionsfähigen Betriebs oder Unter-
nehmensteils erforderlich, so dass eine Fortführung 
durch den Erwerber möglich ist. Maßgeblich ist  
dabei die Absicht des Erwerbers, das Unternehmen 
in der vom Veräußerer vorgesehenen Weise weiter-
zuführen.
Im vorliegenden Fall plante die Erwerberin jedoch 
nicht die Nutzung des Grundstücks als Ferien park 
(den es im Übrigen nie gegeben hat), sondern für 
Wohnzwecke. Somit besteht keine hinreichende 
Übereinstimmung oder Kontinuität im Unter neh-
mens zweck, was die Annahme einer nicht steuer-
baren Geschäftsveräußerung im Ganzen ausschließt.
Da eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im 
Ganzen ausgeschlossen ist, wird die Veräußerung 
gemäß § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG als steuerfrei behan-
delt. Die Steuerfreiheit der Grundstücksveräußerung 
erfordert, dass der Kläger den Vorsteuerabzug für 
die bisherigen Herstellungskosten und Ausgaben 
berichtigt. Dies betrifft hier etwa 182.000 EUR der 
bereits geltend gemachten Vorsteuer.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 13.03.2024 - 7 K 7083/23

Umsatzsteuer: Steuerfreie Grundstücksveräußerung und Vorsteuerberichtigung



5

1.4

1.5

Tranchenweiser Verkauf eines Solarparks: Unternehmensaufteilung schließt Steuerbefreiung aus

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat ent-
schieden, dass keine nichtsteuerbare Geschäfts -
veräußerung im Ganzen gemäß § 1 Abs. 1a Um satz-
steuergesetz (UStG) vorliegt, wenn ein Unter neh  men 
aufgeteilt und an mehrere Erwerber veräußert wird. 
Diese Ent scheidung betrifft insbesondere Fälle von 
Unternehmens zersplitterungen, bei denen einzelne 
Teile eines Unter nehmens an verschiedene Erwerber 
übertragen werden, die in der Folge unabhängig 
voneinander tätig werden.
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, betrieb einen 
Solarpark, dessen erzeugten Strom sie in das 
öffent liche Netz einspeiste und dafür nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wurde. 2014 
veräußerte die Klägerin die Photovoltaikanlage in 
räumlich abgegrenzten Teilen an zehn verschiedene 
KGs, wobei sie die zur Stromeinspeisung erforder-
liche zentrale Infrastruktur behielt und den KGs 
jeweils zur Nutzung überließ. Jede KG konnte mit 
ihrem jeweiligen Anlagenteil nur zwischen 8,5 %  
und 12,5 % der ursprünglichen Produktionskapazität 
der Klägerin erreichen.
Der gesamte so erzeugte Strom wurde von den KGs 
an die Klägerin geliefert, die die Einspeisung ins 
Netz und die Abrechnung der Einspeisevergütung 
organisierte. Die Klägerin vertrat die Auffassung, 
es habe sich bei den Veräußerungen um steuerfreie 
Geschäfts veräußerungen im Ganzen gehandelt.

Das FG folgte dieser Argumentation jedoch nicht 
und entschied, dass die Voraussetzungen einer 
steuer freien Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht 
erfüllt seien. Es begründete dies mit einer fehlenden 
Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der einzelnen 
Erwerberinnen mit derjenigen der Veräußerin. Dem 
Urteil zufolge muss die Prüfung, ob die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1a UStG vorliegen, auf jede 
umsatzsteuerliche Leistungsbeziehung bezogen – 
also für jeden Erwerber gesondert – erfolgen. Aus-
schlaggebend für die hier getroffene Entscheidung 
waren die unterschiedlichen Produktionskapazitä-
ten.  Die Erwerberinnen konnten jeweils nur einen 
Bruch  teil der vormaligen Leistung der Klägerin 
erbringen, was zu einer erheblichen Zersplitterung 
der Ge schäftstätigkeit führte. Dieser Unterschied 
mache eine Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der 
Er werberin nen mit der Tätigkeit der Veräußerin 
unmöglich und widerspreche dem Sinn und Zweck 
des § 1 Abs. 1a UStG, der lediglich vollständige 
Unternehmensübertragungen von der Umsatzsteuer 
befreien solle.

Hinweis: 
Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundes-
finanzhof eingelegt.

Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 14.03.2024 - 4 K 75/23,  

Rev. (BFH: XI R 12/24)

Innergemeinschaftliche Lieferungen: Fehlender Vertrauensschutz ohne Gelangensbestätigung

Ein Urteil des Finanzgerichts Hessen behandelt die 
Frage des Vertrauensschutzes gemäß § 6a Abs. 4 
Umsatzsteuergesetz (UStG) bei inner gemeinschaft -
lichen Lieferungen, wenn im Abholfall die Ge-
lan gensbestätigung durch den Abnehmer nicht 
zurückgesandt wird. Im Besprechungsfall hatte 
ein Steuerberater im Jahr 2018 seinen Pkw zum 
Verkauf inseriert und erhielt eine Anfrage von einem 
rumänischen Unternehmen. Am 20.07.2018 wurde 
das Fahrzeug gegen Barzahlung von 66.500 EUR 
übergeben.
Im Kaufvertrag wurde auf die Steuerfreiheit der 
Lieferung nach § 6a UStG hingewiesen. Die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummern beider Parteien 
waren vermerkt. Der Käufer verpflichtete sich zur 
Ausfuhr des Fahrzeugs nach Rumänien und dessen 
Abmeldung am 23.07.2018. Zudem erhielt er vom 
Kläger eine Gelangensbestätigung, die er nach seiner 

Ankunft in Rumänien zurücksenden sollte, was trotz 
mehrfacher Mahnungen ausblieb.
In 2020 wurde der Fall aufgrund einer Anfrage 
der rumänischen Steuerbehörde überprüft, da der  
Käufer keinen innergemeinschaftlichen Erwerb erklärt 
hatte. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zu-
nächst vereinbarungsgemäß abgemeldet, jedoch am 
01.08.2018 auf einen rumänischen Staatsbürger in 
Deutschland erneut angemeldet und am 22.08.2018 
wieder abgemeldet wurde. Am 28.09.2018 wurde 
der Pkw dann in den Niederlanden zugelassen. Das 
Finanzamt qualifizierte den Vorgang daher als steuer-
pflichtigen Umsatz.
Die Klage des Steuerberaters wurde abgewiesen. 
Mangels Gelangensbestätigung oder anderer objek-
tiver Nachweise, dass das Fahrzeug tatsächlich 
nach Rumänien verbracht wurde, war die Lieferung 
umsatz steuerpflichtig. Der Kläger konnte sich auch 



1.6

6

Gewinnermittlung: Berücksichtigung von aufgrund einer Täuschung gezahlten Betriebsausgaben

Betriebsausgaben sind – wie es der Begriff schon 
sagt – Ausgaben, die für Ihren Betrieb oder Ihre 
betriebliche Tätigkeit angefallen sind. Diese sind  
den Betriebseinnahmen gegenüberzustellen und 
mindern den Gewinn Ihres Unternehmens. Aller-
dings können Betriebs ausgaben nicht immer unbe-
grenzt abgezogen werden. So stellen beispiels weise 
Bewirtungs kosten Ausgaben dar, die nur teilweise 
berücksichtigt werden können. Auch die Kosten für 
Geschenke sind nur in Abhängigkeit von ihrer Höhe 
abziehbar. Im Streitfall musste das Finanzgericht 
Sachsen (FG) entscheiden, ob auch Betriebsaus-
gaben berücksichtigt werden können, die aufgrund 
einer Täuschung gezahlt wurden.
Der Kläger betrieb einen Sicherheitsdienst. Die 
Gewinnermittlung erfolgte per Einnahmen über-
schuss rechnung. Das Finanzamt (FA) führte eine 
Außen prüfung durch. Dabei erkannte es eine Rech-
nung der A-GmbH für Übernachtungen nicht an, 
da es sich um eine Scheinrechnung handelte.  
Diese Auskunft hatte das FA vom Bundes finanz-
ministerium erhalten. Der Bruder des Klägers war 
bezüglich der Ausstellung von Scheinrechnungen 
an die A-GmbH herangetreten. Der Kläger hatte 
seinem Bruder Bargeld zur Zahlung der Rechnungen 
überlassen. Er begehrte trotz der Scheinrechnungen 
einen Betriebsausgabenabzug, da er nicht der Täter 
der Steuerhinterziehung sei.
Der Kläger betrieb einen Sicherheitsdienst. Der 
Gewinn wurde nach Einnahmenüberschussrech-
nung ermittelt. Das FA führte eine Außenprüfung 
durch. Dabei erkannte das FA eine Rechnung für 
Übernachtungen von der A-GmbH nicht an, da 

es sich um eine Scheinrechnung handelte. Diese 
Auskunft hatte das FA vom Bundesministerium für 
Finanzen erhalten. Der Bruder des Klägers war an 
die A-GmbH bezüglich der Ausstellung der Rech-
nung herangetreten. Der Kläger hatte seinem Bruder 
Bargeld zur Zahlung der Rechnungen überlassen. Er 
begehrte trotz der Scheinrechnungen einen Betriebs-
ausgabenabzug, da er nicht der Täter der Steuer-
hinterziehung sei.
Die Klage vor dem FG war im Wesentlichen unbe-
gründet. Der Kläger machte Übernachtungskosten 
geltend. Der Senat hat zwar keine Zweifel, dass 
Sicher heitsdienstleistungen erbracht wurden und 
die Mitarbeiter vor Ort dort auch übernachtet haben.
Erheb liche Zweifel hat er aber daran, ob dem Kläger 
hieraus Aufwendungen entstanden sind. Denn es  
gab die Information eines Subunternehmers des 
Klägers, dass die Übernachtungskosten von einem 
anderen Unternehmen getragen wurden.
Des Weiteren kann der an den Bruder ausgezahlte 
Betrag nicht als Betriebsausgabe aufgrund betrüge-
rischen Handelns eines Mitarbeiters berück sichtigt 
werden. Denn der Kläger hatte seinen Bruder nicht 
ausreichend kontrolliert. Ein ordnungsgemäßer Kauf -
mann hätte die ihm vorgelegten Rechnungen zu-
mindest auf Plausibilität geprüft und so festge stellt, 
dass zum Beispiel die angegebene Personenzahl 
falsch war. Der Kläger hatte aber aus privaten  
Gründen auf eine solche Kontrolle verzichtet.

Quelle: FG Sachsen, Urt. v. 15.12.2021 - 2 K 772/14, Rev. (BFH: X 

R 21/23)

nicht auf den Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 
UStG berufen, da dieser nur greift, wenn die Ver-
pflichtungen zum Beleg- und Buchnachweis erfüllt 
sind. Das Gericht führte aus, dass der Kläger Maß-
nahmen hätte ergreifen können, um den Vorgang 
rechtssicher abzuwickeln. So hätte er beispiels weise 
die Umsatzsteuer als Kaution bis zum Erhalt der 
Gelangensbestätigung einbehalten oder die Rech-
nung ohne Umsatzsteuerausweis erst nach Eingang 
der Bestätigung erstellen können.

Hinweis: 
Verkäuferschutz sieht anders aus. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Bundesfinanzhof die eingelegte 
Nicht zulassungsbeschwerde aufnimmt und die  
weit  reichenden praktischen Folgen dieses Urteils 
prüft.

Quelle: FG Hessen, Urt. v. 01.07.2024 - 1 K 1247/21, NZB (BFH: 

V B 33/24)
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Eine gewerblich geprägte Gesellschaft liegt vor, 
wenn nur Kapitalgesellschaften persönlich haftende 
Gesell schafter sind und auch nur diese oder Nicht-
gesellschafter zur Geschäftsführung befugt sind.  
Eine solche Gesellschaft erzielt Einkünfte aus 
Gewerbe betrieb. Die gewerbliche Prägung kann  
jedoch auch beendet werden und wird als "Ent-
prägung" be zeich net. Steuerlich wird dieser Vorgang 
wie eine Betriebsaufgabe behandelt und das Ver-
mögen ins Privatvermögen überführt. Das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg (FG) musste nun ent-
scheiden, mit welchem Wert das Vermögen überführt 
wird.
Die Klägerin, eine KG, ist Eigentümerin von zwei 
Wohnungsbaublöcken mit teilweiser gewerb licher 
Vermietung. Zum 01.01.2007 kam es zu einer Ent-
prägung, da dem Kommanditisten Geschäfts füh-
rungs  befugnis eingeräumt wurde. Für 2007 erklärte  
die Klägerin einen Aufgabeverlust, da die gemeinen 
Werte der Wohnblöcke unter den Buchwerten 
lagen. Zudem erklärte sie Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung und berücksichtigte hierbei die 
Abschreibung. Am 07.06.2016 wurde nach einer 
Außenprüfung ein geänderter Bescheid für 2007 
erlassen, in dem der Teilwert für die Wohnblöcke 
erhöht wurde.

Der dagegen eingelegte Einspruch war erfolgreich, so 
dass das Finanzamt (FA) die Teilwerte änderte. Als 
Konsequenz daraus wurden auch die Ver mietungs-
einkünfte für die Jahre 2008 bis 2011 erhöht, da die 
Abschreibung nun von dem niedrigeren Teilwert 
erfolgte.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Durch 
die Entprägung der KG erfolgte eine Entnahme 
der Wohn blöcke aus dem Betriebsvermögen in 
das Privat vermögen. Die Bescheide für die Jahre 
2008 bis 2011 wurden vom FA zu Recht geändert. 
Nach der Abgabenordnung kann das FA, wenn ein 
Bescheid aufgrund eines Einspruchs geändert wird, 
auch die richtigen steuerlichen Folgerungen für den 
gesamten Sachverhalt ziehen. Der Aufgabegewinn 
zum 01.01.2007 wurde aufgrund des Einspruchs der 
Klägerin geändert.
Aufgrund dieser Änderung konnte das FA die Fest-
stellungsbescheide für die Vermietungseinkünfte ab 
2008 auch an die niedrigeren Teilwerte anpassen  
und so die Abschreibung reduzieren. Im Übrigen 
sind die Änderungen der Bescheide rechtzeitig –  
also inner halb eines Jahres nach Aufhebung oder 
Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids –  
erfolgt.

Quelle: FG Berlin, Urt. v. 09.07.2024 - 8 K 8119/23, Rev. (BFH: IX 

R 18/24)

Betriebsaufgabe: Veränderung der Abschreibung nach Überführung ins Privatvermögen

Finanzämter dürfen bei Betrieben der Bargeld-
branche sog. Kassennachschauen durchführen und 
in diesem Rahmen unangekündigt über prüfen, ob die 
Daten des Kassensystems den gesetzlichen Form-
vorschrif ten genügen und ob die Buchungen von 
Kassenein nahmen und -ausgaben ordnungsgemäß 
erfolgt sind.

Hinweis: 
Da auch Trickbetrüger das Szenario Kassennach-
schau für sich entdeckt haben, ist es wichtig zu  
wissen, dass Finanzbeamte im Rahmen einer 
Kassen  nachschau niemals zur Zahlung von Bar geld 
auffordern. Tauchen Finanzbeamte zu einer Kassen-
nachschau auf, soll ten sich die zu prüfenden Un ter-
nehmer zu Beginn unbedingt die Dienst aus weise 
zeigen lassen, sofern dies nicht ohnehin unauf ge-
fordert geschieht.

Geprüft werden können bei einer Kassennach  schau 
neben elektronischen und computergestützten 
Kas   sen  systemen auch App-Systeme, Waagen mit  
Re gistrier kassenfunktion, Taxameter, Weg strecken-
zäh  ler, Geldspielgeräte und offene Ladenkassen. Der  
Prüfer kann die gespeicherten Daten des Kassen-
systems und die Programmierung der Kasse direkt 
einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf 
einem Daten träger mitnehmen.

Hinweis: 
Werden im Zuge einer Kassennachschau größere 
Unregelmäßigkeiten festgestellt, kann das Finanz -
amt ohne Weiteres zu einer regulären Außen-
prüfung über   gehen, so dass dann direkt das gesamte  
Unter neh men geprüft wird, ohne dass es einer 
Ankün  digung bedarf.

Quelle: OFD Karlsruhe, Mitteilung v. 21.10.2024

Überraschungsbesuch vom Finanzamt: Was bei einer Kassennachschau zu beachten ist
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2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Digitalisierung konkret: Finales BMF-Schreiben zur E-Rechnung veröffentlicht

Am 15.10.2024 hat das Bundesfinanzministerium 
(BMF) das finale Schreiben zur Ausstellung von 
Rechnungen nach § 14 Umsatzsteuergesetz veröf-
fent licht. Kernpunkt der Neuregelung ist die Einfüh-
rung einer obligatorischen elektronischen Rechnung 
(E-Rechnung) für inländische B2B-Umsätze, wobei 
Ausnahmen für steuerfreie Leistungen, Klein betrags-
rechnungen und Fahrausweise gelten.
Die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung von 
E-Rechnungen gilt für Unternehmen, die in Deutsch-
land ansässig sind. Ab dem 01.01.2025 müssen alle 
inländischen Unternehmer E-Rechnungen empfan-
gen können. Für deren Ausstellung sind jedoch 
Über gangsfristen vorgesehen. Während große Unter-
nehmen verpflichtet sind, E-Rechnungen ab dem 
01.01.2027 auszustellen, gilt diese Verpflichtung für 
kleinere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
bis zu 800.000 EUR erst ab dem 01.01.2028. Auch für 
die Verwendung bestimmter Formate, die nicht den 
Anforderungen an die E-Rechnung entsprechen, gibt 
es bis zum 31.12.2027 Übergangsregelungen.
Grundsätzlich müssen E-Rechnungen in einem 
standardisierten, maschinenlesbaren Format erstellt 
werden, das der europäischen Norm EN 16931 ent-
spricht. Die Echtheit der Herkunft, die Un ver sehrt-

heit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rech nung  
müssen gewährleistet sein. Zulässige Formate sind 
unter anderem XRechnung und ZUGFeRD (ab Ver-
sion 2.0.1, mit Ausnahmen). Es können auch andere 
interoperable Formate verwendet werden, sofern sie 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Das BMF-
Schreiben behandelt auch die Übermittlung und den 
Empfang von E-Rechnungen sowie Regelungen zur 
Rechnungsberichtigung, zum Vorsteuerabzug und  
zur Aufbewahrung.

Hinweis: 
Das finale BMF-Schreiben ist ein wichtiger Schritt zur 
Digitalisierung der Rechnungsstellung in Deutsch-
land. Es bietet Regelungen und Übergangsfristen, um 
Unternehmen bei der Anpassung zu unterstützen. 
Viele Anregungen aus der Praxis, insbesondere des 
Deutschen Steuerberaterverbands, wurden berück-
sichtigt, um die Umsetzung zu erleichtern. Unter-
nehmen sollten sich frühzeitig mit den notwendigen 
neuen Vorgaben vertraut machen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 15.10.2024 - III C 2 - S 7287-a/23/10001 

:007

Wenn Sie eine Beschäftigung aufnehmen, wird 
auch (vertraglich) vereinbart, wo ihr Einsatzort ist. 
Dies ist aus steuerlicher Sicht wichtig, da es sich 
auf die abzugsfähigen Werbungskosten auswirkt. 
Ist der Ort, an den Sie täglich fahren, Ihre erste 
Tätig keitsstätte, können Sie für die Fahrten nur die 
Entfernungspauschale ansetzen. Ansonsten können 
Sie die gefahrenen Kilometer geltend machen. Im 
Streitfall musste das Finanzgericht Münster (FG) 
über das Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte 
entscheiden.
Die Kläger wurden in den Jahren 2012 und 2013 
zusammen veranlagt. Sie sind beide Beamte und 
wurden von ihrem jeweiligen Dienstort an eine Aus-
bildungsstätte versetzt. Die Versetzungen waren 
ursprünglich auf vier Jahre befristet mit der Mög-

lich keit zu einer einmaligen Verlängerung um 
maximal zwei Jahre. Vor Ablauf der vier Jahre ver-
längerte der Dienstherr den Verwendungszeitraum 
um weitere zwei Jahre und danach noch mehrmals 
um weitere zwei Jahre. Im Anschluss sollte eine 
Versetzung an eine "Wunschbehörde" erfolgen. In 
der Einkommensteuererklärung 2020 machten die  
Kläger für die Fahrten zur Ausbildungsstätte Reise-
kosten geltend.
Das Finanzamt gewährte jedoch nur die Ent fernungs-
pauschale, da es die Ausbildungsstätte als erste 
Tätigkeitsstätte ansah.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Fahrten 
seien nach den Reisekostengrundsätzen zu berück-
sichtigen. Die erste Tätigkeitsstätte werde vorrangig 
anhand der arbeits- oder dienstrechtlichen Zuord-

Tätigkeitsstätte: Erste Tätigkeitsstätte bei mehrjährigen Versetzungen und Werbungskosten
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2.3 Arbeitnehmer aufgepasst: Wann Kosten einer doppelten Haushaltsführung abziehbar sind

Richten sich Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen 
eine Zweitwohnung ein, können sie die anfallenden 
Aufwendungen im Rahmen einer sog. doppelten 
Haushaltsführung als Werbungskosten absetzen. 
Voraussetzung für den steuerlichen Abzug ist unter 
anderem, dass der Arbeitnehmer außerhalb des 
Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen 
Haus stand (d. h. eine Hauptwohnung) unterhält 
und gleichzeitig am Ort seiner ersten Tätigkeits-
stätte wohnt (Zweitwohnung). Die Hauptwohnung 
befindet sich dort, wo der Arbeitnehmer seinen 
Lebensmittelpunkt hat und sich regelmäßig auf-
hält. Wenn sich der Lebensmittelpunkt an den 
Beschäftigungs ort verlagert, liegt steuerlich keine 
doppelte Haushaltsführung mehr vor.

Hinweis: 
Bei der Bestimmung des Lebensmittelpunkts ist 
für das Finanzamt wichtig, wann und wie lange die 
jeweilige Wohnung genutzt wird, wie groß diese 
ist und wie sie ausgestattet ist. Von Bedeutung ist 
außer dem die Zahl der dorthin unternommenen 
Heim fahrten und die Frage, zu welchem Ort die 
intensiveren persönlichen Beziehungen bestehen.

Ein eigener Hausstand (Hauptwohnung) setzt voraus, 
dass die Wohnung aus eigenem Recht, beispiels -
weise als Eigentümer oder als Mieter, genutzt wird 
und dass sich der Arbeitnehmer finanziell an den  
Kosten der dortigen Haushaltsführung zumindest 
beteiligt. Auch bei älteren, wirtschaftlich selbstän-
digen, berufstätigen Kindern, die mit ihren Eltern 
in einem gemeinsamen Haushalt leben, muss die 
finanzielle Beteiligung gegenüber dem Finanzamt 
dargelegt werden. Kein eigener Hausstand und somit 
keine doppelte Haushaltsführung liegen vor, wenn 
Arbeitnehmer im Haushalt der Eltern kostenlos 
lediglich ein oder mehrere Zimmer bewohnen.

Hinweis: 
Bagatellbeträge reichen als Haushaltskosten betei -
ligung nicht aus, denn diese muss monatlich bei 
mehr als 10 % der laufenden Kosten der Haus-
halts  führung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten 
für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen 
Bedarfs) liegen.

Wird eine doppelte Haushaltsführung vom Finanz-
amt akzeptiert, dürfen die Kosten der Zweitwohnung 
(Unterkunftskosten) bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.000 EUR pro Monat steuermindernd geltend 
gemacht werden. Eingerechnet werden dürfen hier 
beispielsweise die Miete inklusive Betriebskosten, 
Reinigungskosten, Zweitwohnungsteuer, Rund funk-
beiträge sowie Miet- oder Pachtgebühren für Kfz- 
Stellplätze. Ist der Arbeitnehmer selbst Eigen tü mer 
der Zweitwohnung, darf er Absetzungen für Ab-
nutzung (AfA) und die Schuldzinsen seiner Immo-
bilienfinanzierung abziehen.
Auch Umzugskosten bei Begründung oder Beendi -
gung der doppelten Haushaltsführung sind Wer-
bungskosten, sofern der Umzug berufl ich veranlasst 
ist. Für die ersten drei Monate nach Begründung 
einer doppelten Haus haltsführung können zudem 
Pauschalen für Verpflegungs mehraufwand geltend 
gemacht werden. Abziehbar ist zudem eine Familien-
heimfahrt pro Woche, und zwar mit 0,30 EUR pro 
Entfernungskilometer, der zwischen dem Ort des 
eigenen Hausstands und dem Beschäftigungsort 
liegt (0,38 EUR ab dem 21. Entfernungskilometer), 
somit also nur für die einfache Wegstrecke.

Quelle: Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 12/2024 

v. 28.10.2024

nung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 
bestimmt. Hilfsweise erfolge die Beurteilung mittels 
quantitativer Kriterien.
Im Streitfall seien die Kläger zwar an die Aus-
bildungsstätte versetzt, ihr jedoch nicht dauerhaft 
zugeordnet worden. Die Ausbildungsstätte sei da-
her nicht die erste Tätigkeitsstätte. Nach den Fest-
legungen des Dienstherrn hätten die Kläger zunächst 
nur vorübergehend für einen Zeitraum von vier 

Jahren und damit für einen Zeitraum von nicht mehr 
als 48 Monaten ihren Dienst in der Ausbildungs-
stätte verrichten sollen. Die nachfolgende mehrfache 
Verlängerung der Verwendungszeiträume um jeweils 
zwei Jahre führe zu keiner Änderung des Sachver halts.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 02.09.2024 - 15 K 698/22 E, Rev. 

zugelassen
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Wenn Sie als Arbeitnehmer eine Entschädigung oder 
Abfindung von Ihrem Arbeitgeber erhalten, können 
Sie diese Zahlung ermäßigt nach der sog. Fünftel-
regelung versteuern. Das Finanzamt setzt dann statt 
des regulären Einkommensteuertarifs nur einen 
reduzierten Steuersatz an.

Hinweis: 
Die Anwendung der Fünftelregelung führt zur Abmil -
derung der Progressionswirkung, die beim Bezug 
von zusammengeballten Einkünften in einem Ver-
anlagungszeitraum entsteht.

In dem Anfang 2024 verkündeten Wachstums-
chancen gesetz wurde geregelt, dass die Fünftel-
regelung ab 2025 nicht mehr im Rahmen des Lohn-
steuerabzugsverfahrens beansprucht werden kann. 
Die Steuerersparnis, die sich aus der Anwendung 

der Fünftelregelung ergibt, kann also nicht mehr 
direkt während des Jahres über einen reduzierten 
Lohn steuereinbehalt erzielt werden. Durch diesen 
Schritt sollen Arbeitgeber entlastet werden, da die 
Umsetzung der Fünftelregelung im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugs für sie sehr aufwendig und mit-
unter mit Rechtsunsicherheiten behaftet ist.
Arbeitnehmer können die ermäßigte Besteuerung für 
Abfindungen und Entschädigungen somit nur noch 
über die Einkommensteuerveranlagung erhalten – 
die zu viel einbehaltene Lohnsteuer wird vom  
Fi nanz  amt dann erst über den Einkommensteuer-
bescheid erstattet. Arbeitnehmer profitieren also  
nicht mehr direkt und unterjährig von dem Steuer-
vorteil der Fünftelregelung, sondern erst nachträglich.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung  

v. 14.10.2024

Ab 2025 gezahlte Abfindungen: Ermäßigte Besteuerung gilt nicht mehr im Lohnsteuerabzugsverfahren

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen: Auf Raten gezahlte Heizungserneuerung erst bei vollständiger 
Begleichung absetzbar

Wer in bestehenden Wohngebäuden auf eine neue 
Heizung (z. B. Wärmepumpe) umsteigt, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Steuer  er mä-
ßi gung für energetische Maßnahmen nutzen. 
Über drei Jahre verteilt lassen sich dann wie folgt  
Steuern sparen: Im Kalenderjahr des Abschlusses 
der Sa  nie  rungsmaßnahme sowie im darauff olgen -
den Kalender jahr ist eine Steuerermäßigung von  
jeweils 7 % der Kosten möglich (jeweils höchstens 
14.000 EUR), im dritten Jahr nochmals eine Er mä ßi-
gung von 6 % der Kosten (höchstens 12.000 EUR).

Hinweis: 
Zu energetischen Sanierungsmaßnahmen, mit denen 
sich Steuern sparen lassen, gehören neben dem 
Austausch der Heizung auch die Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, 
die Erneuerung von Fenstern oder Außentüren, die 
Erneuerung oder der Einbau einer Lüftungsanlage 
sowie der Einbau digitaler Systeme zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass die Steuerermäßigung für energetische Maß-
nahmen erst dann gewährt werden kann, wenn die 
Montage vorgenommen und auch der Rech nungs-
betrag vollständig auf das Konto des Installations-

unternehmens gezahlt worden ist. Geklagt hatte 
ein Ehepaar aus Bayern, dass im Jahr 2021 einen 
neuen Gasbrennwertheizkessel für 8.000 EUR in 
sein Einfamilienhaus hatte einbauen lassen. Ab 
März 2021 zahlte das Paar den Rechnungsbetrag in 
gleichbleibenden monatlichen Raten von 200 EUR 
ab, so dass im Jahr 2021 letztlich nur 2.000 EUR von 
seinem Konto abflossen.
Das Ehepaar beantragte in seiner Ein kom men steuer-
erklärung 2021 die Steuerermäßigung für energe-
tische Maßnahmen für den vollen Rechnungsbetrag  
von 8.000 EUR. Das Finanzamt lehnte jedoch ab und 
erklärte, dass die Ermäßigung erst mit Begleichung 
der letzten Rate (im Jahr 2024) in Betracht komme.  
Der BFH gab dem Finanzamt Recht und verwies 
darauf, dass der in der Rechnung über die förde-
rungs fähige Maßnahme ausgewiesene Betrag voll-
ständig auf das Konto des Leistungserbringers 
gezahlt werden müsse, bevor die Steuerermäßigung 
gewährt werden dürfe.
Das Einkommensteuergesetz setzt voraus, dass 
der Steuerzahler über die Leistung eine Rechnung 
erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des 
Erbringers der Leistung erfolgt ist. Zudem knüpft  
das Gesetz an den "Abschluss der Maßnahme" 
an, was nach Gerichtsmeinung die vollständige 
Begleichung der Rechnung voraussetzt. Auch die im 
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Getrenntlebende Eltern: Wer Kinderbetreuungskosten und den Alleinerziehenden-Entlastungsbetrag absetzen darf

Wenn Elternpaare ab einem bestimmten Zeitpunkt 
im Leben getrennte Wege gehen, müssen sie nicht 
nur Fragen des Kindesunterhalts klären, sondern 
sollten unbedingt auch die steuerrechtlichen Fall-
stricke im Auge behalten. Unter anderem müssen  
sie untereinander klären, wer die angefallenen  
Kinder betreuungskosten (z. B. für die Kita) steuer-
lich als Sonderausgaben absetzen darf, wenn das  
Kind in beiden Haushalten lebt.

Hinweis: 
Kinderbetreuungskosten können bei haushalts zu-
ge hörigen Kindern unter 14 Jahren zu zwei Dritteln 
(max. 4.000 EUR pro Jahr) steuermindernd geltend 
gemacht werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun klargestellt, dass 
nur derjenige Elternteil den Sonderausgabenabzug 
erhält, der die Kosten auch tatsächlich getragen hat. 
Im zugrunde liegenden Fall hatten getrenntlebende 
Eltern ihr gemeinsames Kind wöchentlich wechselnd 
im jeweils eigenen Haushalt betreut (sog. paritä-
tisches Wechselmodell), die Mutter hatte jedoch die 
kompletten Kindergartenbeiträge gezahlt. Vor dem 
BFH wollte der Kindesvater durchsetzen, dass ihm 
die hälftigen Kosten als Sonderausgaben zuerkannt 
werden. Er argumentierte, dass er schließlich das 
gesamte Kindergeld der Mutter überlassen habe.
Der BFH erkannte dem Vater keinen Sonderaus  -
gaben abzug zu und erklärte, dass Ausgaben Dritter  
nicht absetzbar seien. Die Kosten waren vollständig 

von der Kindes mutter auf das Konto des Kinder-
garten trägers überwiesen worden. Der Vater hatte  
nicht nach weisen können, dass er der Mutter ent-
sprechende Kosten anteilig erstattet hatte.

Hinweis: 
Die Entscheidung zeigt, dass getrenntlebende 
Eltern bei wechselseitiger Haushaltsaufnahme des 
Kindes explizit festlegen sollten, wer die Betreuungs-
kosten in welcher Höhe trägt. Zum klaren Nachweis  
gegenüber dem Finanzamt empfiehlt es sich, dass 
derjenige Elternteil die Kosten von seinem Konto 
aus begleicht, der später auch den Sonderausgaben-
abzug geltend machen soll – gegebenenfalls sollten 
gesplittete Zahlungen an die Betreuungs ein rich-
tungen erfolgen. Wenn beide Elternteile zahlen, 
kann jeder seinen tatsächlichen Aufwand aber nur 
bis zur Höhe von 2.000 EUR abziehen (hälftiger 
Höchstbetrag).

Weiter entschied der BFH, dass Eltern mit paritä-
tischem Wechselmodell frei entscheiden können, 
wem der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
(2024: mindestens 4.260 EUR pro Jahr) zusteht. 
Ohne eine solche Festlegung bzw. Einigung wird 
der Betrag demjenigen Elternteil gewährt, dem das 
Kinder geld ausgezahlt wurde. Der BFH erklärte im 
Übrigen, dass diese alleinige Zuordnung nicht gegen 
Verfassungsrecht verstoße.

Quelle: BFH, Urt. v. 10.07.2024 - III R 1/22

Kein Datenschutzverstoß: Finanzamt darf Mietverträge vom Vermieter ohne Zustimmung der Mieter anfordern

Zum Schutz personenbezogener Daten gilt inner-
halb der EU die Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO). Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zeigt, dass dieses Regelwerk meist nicht als 
"Schutzschild" gegen Vorlageverlangen der Finanz-
ämter bemüht werden kann.
Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt 
einen Vermieter im Rahmen der Bearbeitung seiner 
Einkommensteuererklärung aufgefordert, die mit 
seinen Mietern geschlossenen Mietverträge vorzu-
legen. Der Mann weigerte sich und erklärte, dass er  
mit der Offen legung dieser Unterlagen ohne Ein-

willigung seiner Mieter gegen die DSGVO verstoßen 
würde. In dem Vorlageersuchen des Amtes sah er 
zudem einen Grundrechtsverstoß und eine Aus for-
schung "ins Blaue hinein".
Der BFH entschied jedoch, dass der Vermieter 
die Mietverträge vorlegen muss. Einen Verstoß 
gegen die DSGVO konnten die Bundesrichter nicht 
erkennen. Die Vorlage der Mietverträge war für die 
Sach aufklärung geeignet und notwendig, da sie 
insbesondere Fragen nach den vermieteten Räum-
lichkeiten und der Miethöhe beantwortete. Eine 
Ein willigung der Mieter war nicht notwendig, da 

Jahr 2021 geleisteten Teilzahlungen durften somit 
noch nicht im Jahr 2021 abgezogen werden.

Quelle: BFH, Urt. v. 13.08.2024 - IX R 31/23
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Zur Berechnung von Fristen ist im Steuerrecht ent-
scheidend, wann das Finanzamt einen Verwaltungs-
akt (z. B. einen Steuerbescheid) dem Empfänger 
wirksam bekanntgegeben hat. Von diesem Zeitpunkt 
hängt beispielsweise ab, wann eine Einspruchs- 
oder Klagefrist beginnt – und wann sie endet. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, 
dass ein Verwaltungsakt auch dann wirksam bekannt-
gegeben ist, wenn er

an einen zunächst wirksam bestellten Bevoll mäch-
tigten des Steuerzahlers übersandt wird,
dessen Vollmacht bereits zuvor widerrufen  
wor den war und
diese Änderung dem Finanzamt erst kurz nach der 
Absendung des Verwaltungsakts angezeigt wurde.

Im vorliegenden Fall hatte das Finanzamt zwei 
Einkommensteuerbescheide per einfachem Brief an 
einen Bevollmächtigten des Steuerzahlers über sandt, 
dem zwischenzeitlich aber das Mandat entzogen 
worden war. Diese Änderung hatte der (ehemalige) 
Bevollmächtigte dem Finanzamt jedoch erst zwei 
Tage nach der Absendung der Steuerbescheide 

mitgeteilt. Fraglich war nun, ob die Steuerbescheide 
wirksam bekanntgegeben waren.
Der BFH sah die Bekanntgabe an den ehemaligen 
Bevollmächtigten als wirksam an, da das Finanzamt 
bis zur Absendung der Bescheide von einer wirk-
samen Vollmacht hatte ausgehen dürfen. Die Mit-
tei lung des Widerrufs der Vollmacht, die erst zwei  
Tage nach der Absendung der Bescheide erfolgt  
war, stand dem nicht entgegen, da für die wirksame 
Bekannt  gabe an den Bevollmächtigten nur der 
Kennt nis stand des Finanzamts zum Zeitpunkt der 
Bescheid absendung maßgeblich war.

Hinweis: 
Der Urteilsfall zeigt, dass geänderte und erloschene 
Vollmachten zeitnah dem Finanzamt mitgeteilt 
werden sollten, da die Behörde sonst von einer 
weiterhin wirksamen Bevollmächtigung ausgehen 
darf und Bekanntgaben an den früheren Berater 
wirksam bleiben.

Quelle: BFH, Urt. v. 11.06.2024 - IX R 30/23

Bevollmächtigter widerruft Vollmacht: Wann Steuerbescheide trotzdem wirksam bekanntgegeben sind

der Vermieter nach der DSGVO zur Offenlegung 
der personen bezogenen Daten berechtigt war. Die 
Offenlegung war eine notwendige und verhältnis-
mäßige Maßnahme und diente dem Schutz staat-

licher Interessen an der Steuererhebung und der 
Bekämpfung von Steuerbetrug.

Quelle: BFH, Urt. v. 13.08.2024 - IX R 6/23

Zustellung von Gerichtspost: Postbote muss auch an Samstagen zunächst an Kanzleiräumen klingeln

Die Zustellung von Gerichtsentscheidungen und  
be sonders wichtiger Verwaltungspost unterliegt 
nach der Zivilprozessordnung (ZPO) strengen Rege-
lun gen. Eine Postsendung darf nur dann vom Post-
boten in den Briefkasten eingelegt werden, wenn 
der Empfänger nicht angetroffen werden konnte 
und auch eine anderweitige persönliche Über gabe  
(z. B. an Beschäftigte) nicht gelungen ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass eine förmliche Zustellung durch Einwurf in 
den Briefkasten unwirksam ist, wenn der Postbote 
zuvor nicht versucht hat, die Postsendung persön-
lich zu übergeben. Er muss also immer erst an der 
Wohnung oder den Geschäftsräumen klingeln. Im 
zugrunde liegenden Fall hatte eine Postzustellerin 
ein finanzgerichtliches Urteil an einem Samstag in 
den Briefkasten einer Steuerberatungskanzlei einge-
worfen. Die Bürovorsteherin der Kanzlei hatte den 

Brief kasten erst am darauffolgenden Montag geleert. 
Fraglich war nun, wann die Zustellung des Urteils 
erfolgt war, was für die Berechnung der Revisions frist 
entscheidend war.
Die Postzustellerin sagte in ihrer Zeugenverneh-
mung vor Gericht aus, dass sie am Zustellungstag  
(Samstag) nicht an der Kanzlei geklingelt habe, 
sondern den Briefumschlag direkt in den Briefkasten 
eingelegt habe. Der BFH stufte diese Aussage als 
glaubhaft ein und erklärte, dass diese Vorgehens-
weise nicht den Anforderungen an eine förmliche 
Zustellung entspreche. Eine wirksame Zustellung 
durch Einlegen in den Briefkasten könne nach der 
ZPO nur erfolgen, wenn zuvor erfolglos versucht 
wurde, die Briefsendung persönlich zu übergeben.
Dies war im vorliegenden Fall nicht erfolgt. Die 
einmonatige Frist zur Einlegung der Revision war 
demnach erst ab dem Montag der tatsächlichen 
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2.10

2.11

Prozesskosten: Wann sind Prozesskosten als außergewöhnliche Belastung berücksichtigungsfähig?

An sich können Sie die Kosten eines Zivilprozesses 
nicht als außergewöhnliche Belastung steuer min-
dernd geltend machen. Allerdings gibt es davon 
eine Ausnahme. Nämlich dann, wenn der Steuer-
pflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebens-
notwendigen Bedürfnisse im üblichen Rahmen nicht 
mehr befriedigen zu können. Das Finanzgericht 
Münster (FG) musste in einem Streitfall über die 
Abzugsfähigkeit der angefallenen Prozesskosten 
entscheiden.
Die Klägerin und ihr Ehemann trennten sich in 
2012. Nach der Trennung zahlte der Ehemann Tren-
nungsunterhalt und Unterhalt für die beiden bei der 
Klägerin lebenden Kinder. Als Zugewinnausgleich 
erhielt die Klägerin ein vermietetes Grundstück und 
eine Ausgleichszahlung. Ab 2013 arbeitete sie auch 
wieder in Teilzeit. Da keine einvernehmliche Rege-
lung über den nachehelichen Unterhalt getroffen  
werden konnte, erhob die Klägerin Ende 2013 Klage. 
Ihr Mann war der Ansicht, keinen nachehelichen 
Unterhalt zahlen zu müssen.
Nach der Scheidung im Jahr 2014 sprach das 
Amts gericht der Klägerin einen zeitlich befristeten 
nachehelichen Aufstockungsunterhalt von knapp  
600 EUR zeitlich befristet zu. Im Beschwerde ver-
fahren vor dem Oberlandesgericht einigten sich 
die Parteien auf einen nachehelichen Unterhalt von  
900 EUR mit einer längeren Befristung.
Im ersten Rechtsgang hatte das FG die Prozess-
kosten als Werbungskosten berücksichtigt, da die  
Klägerin die Unterhaltsleistungen im Rahmen des 

sogenannten Realsplittings versteuerte. Der Bundes-
finanzhof hob das Urteil allerdings auf, da es sich 
bei den Prozesskosten nicht um Werbungskosten 
handelte. Er verwies die Sache zurück an das FG 
zur Prüfung, ob gegebenenfalls außergewöhnliche 
Belastungen vorliegen.
Das FG hat die Klage im zweiten Rechtsgang abge-
wiesen. Für die Berücksichtigung von Prozess-
kosten als außergewöhnliche Belastung müsse die 
Gefahr bestehen, dass ohne den Prozess ein Ver-
lust der Existenzgrundlage drohe. Für die Beurtei-
lung, ob eine Existenzgefährdung vorliege, sei das 
sozialhilferechtliche Existenzminimum maßgeblich. 
Daher sei bei der Prüfung das frei verfügbare Ein-
kommen der Klägerin zu berücksichtigen. Dieses  
habe im Jahr 2013 deutlich über dem Existenz-
minimum gelegen.
Zu berücksichtigen sei auch, dass es der Klägerin 
aufgrund ihrer hohen Qualifikation und Berufs-
erfahrung gelungen sei, immer wieder nahtlos eine 
neue – wenn auch befristete – Anstellung zu finden. 
Ihre Existenzgrundlage sei daher nicht bedroht 
gewesen.

Hinweis: 
Sofern Prozesskosten im Zusammenhang mit Ihrer 
nichtselbständigen Tätigkeit anfallen, können diese 
unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt 
werden.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 18.09.2024 - 1 K 494/18 E

Außergewöhnliche Belastung: Können Aufwendungen für eine Adoption steuerlich berücksichtigt werden?

Das Leben ist manchmal hart. Da trifft man die  
große Liebe, möchte eine Familie gründen, aber der 
Wunsch nach einem Kind wird nicht erfüllt. Auch  
wenn die Medizin immer fortschrittlicher wird und 

es immer mehr Möglichkeiten gibt, kann nicht jeder 
Wunsch erfüllt werden. Manche Paare entscheiden 
sich dann für eine Adoption. Während die medizi-
nischen Kosten einer Kinderwunschbehandlung als 

Briefkastenleerung durch die Kanzleimitarbeiter zu 
berechnen, so dass die Revision in dem fraglichen 
Fall noch rechtzeitig eingelegt worden war.

Hinweis: 
Die Bundesrichter erklärten, dass es keine bloße 
"Förmelei" sei, ein Klingeln an den Geschäftsräumen 
einer Kanzlei auch an einem Samstag zu fordern.  

Gerade bei Freiberuflern wie Steuerberatern oder 
Rechts  anwälten sei es nicht ausgeschlossen, dass 
sie in Zeiten hoher Arbeitsbelastung auch an  
Samstagen arbeiten und sich daher in ihren Ge-
schäfts räumen aufhalten, so dass eine persönliche 
Über gabe von Schriftstücken durchaus gelingen 
kann.

Quelle: BFH, Zwischenurteil v. 25.06.2024 - X R 13/23, NV
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2.12 Verwaltungsakt: Bekanntgabe bei mehreren Empfangsbevollmächtigten

Wenn Sie uns als Steuerberater gegenüber dem 
Finanz amt (FA) als Empfangsbevollmächtigten zum 
Erhalt Ihrer Schreiben anzeigen, sendet das FA alle 
Korrespondenz an uns. Wir kümmern uns dann 
zum Beispiel um die Einhaltung der Fristen oder 
beant worten anfallende Fragen. Jedoch können Sie 
auch konkret festlegen, für welche Steuerarten wir 
tätig werden sollen. So können zum Beispiel die 
Bescheide für die Umsatzsteuer an uns gehen, die 
Einkommensteuerbescheide aber an Sie selbst. Die 
Zusendung der Bescheide an die richtige Person ist 
entscheidend dafür, ob Fristen zu laufen beginnen, 
etwa die Einspruchsfrist. Im Streitfall musste das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entscheiden, 
ob das FA die Korrespondenz an die richtige Person 
adressiert hatte.
Die klagende GmbH hatte beim FA eine Bekannt-
gabevollmacht für den steuerlichen Berater A hinter-
legt. Sie stellte beim FA einen Erlassantrag für die 
Umsatzsteuer 2010 bis 2012. Hierbei wurde sie 
von einem gesonderten Berater B vertreten, dem 
die ablehnende Erlassentscheidung auch zu ge-
stellt wurde. Später beantragte die Klägerin noch 
einen Erlass der Umsatzsteuer 2010 bis 2015. 
Hierbei wur de sie von einem weiteren gesonderten  
Berater C vertreten, dem sie ebenfalls Bekannt-
gabe voll macht erteilt hatte. Das FA lehnte auch  
die sen zwei ten Antrag ab und gab dies dem laufen-

den Berater A bekannt. Dieser leitete die Ab leh-
nung erst verspätet an den zuständigen Berater C  
weiter. Letzterer legte Einspruch ein und beantragte  
Wie dereinsetzung in den vorherigen Stand. Das 
Finanz amt verwarf den Einspruch jedoch als 
unzulässig.
Die Klage vor dem FG war begründet. Ein Ver wal-
tungsakt ist grundsätzlich gegenüber demjenigen 
bekanntzugeben, für den er bestimmt ist. Gibt es 
mehrere Bevollmächtigte, ist der Verwaltungsakt 
zumindest einem von ihnen bekanntzugeben. Nach 
Ansicht des Gerichts hatte das FA von seinem 
Ermessen zur Auswahl jedoch keinen Gebrauch 
gemacht.
Die Spezialvollmacht für das Erlassverfahren wurde 
beim Auswahlermessen nicht vorrangig berücksich-
tigt. Bei der pflichtgemäßen Ermessensausübung, 
an wen ein Verwaltungsakt seitens der Behörde 
bekanntgegeben wird, ist auch der wirkliche Wille 
des Vollmachtgebers ausreichend zu beachten. Dies 
gilt vor allem, wenn in einem vorherigen Verfahren  
bereits eine gesonderte Vollmacht berücksichtigt 
wurde. Die Bekanntgabe des Bescheids erfolgte daher 
erst, als der richtige Berater den Bescheid erhielt. 
Somit wurde der Einspruch fristgerecht eingelegt.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.06.2024 - 6 K 5129/23

außergewöhnliche Belastung in der Steuer erklärung 
geltend gemacht werden können, versagte das 
Finanzamt die Geltendmachung von Adoptions-
kosten. Das Finanzgericht Münster (FG) musste 
entscheiden, ob dies zu Recht geschah.
Die Kläger waren ungewollt kinderlos und hatten  
schon mehrere erfolglose Kinderwunschbehand-
lungen hinter sich. Im Jahr 2022 adoptierten sie 
zwei Kinder im Ausland. Die Adoptionen wurden 
in Deutschland von einer staatlich anerkannten 
Adoptionsvermittlungsstelle begleitet. In ihrer Ein-
kommensteuererklärung machten die Kläger die 
Adoptionskosten als außergewöhnliche Belastung 
geltend, allerdings vergeblich.
Auch die Klage vor dem FG war nicht erfolg reich. 
Krankheitskosten erwachsen einem Steuer pflich-
tigen zwangsweise und sind deshalb als außer ge-

wöhnliche Belastung abzugsfähig. Auf wen dungen 
für eine künstliche Befruchtung sind als Heil-
be handlung anzusehen und daher abzugsfähig. 
Sie dienen dazu, einen körperlichen Mangel aus-
zu  gleichen. Aufwendungen, die aufgrund einer 
Adoption entstehen, stellen nach der ständigen 
Recht   sprechung des Bundesfinanzhofs dagegen 
keine Krankheitskosten dar. Aufwendungen für Aus-
lands adoptionen sind weder aus rechtlichen noch 
aus sittlichen Gründen zwangsläufig.
Der Entschluss zur Adoption beruht auf einer frei-
willigen Entscheidung und nicht auf einer Zwangs-
lage. Auch die Tatsache, dass die vorherigen Kinder-
wunschbehandlungen nicht erfolgreich waren, führt 
zu keinem anderen Ergebnis.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 25.06.2024 - 14 K 1085/23 E
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2.13

2.14

Sonderausgaben oder Werbungskosten: Welche Versicherungsbeiträge die Steuerlast senken können

In Zeiten von extremen Wetterereignissen ist es 
ratsam, sein Hab und Gut angemessen zu ver-
sichern. Elementarschaden-, Wohngebäude- und 
Haus  ratversicherungen decken dabei die größten 
Risiken ab, können aber durchaus ins Geld gehen. 
Privatpersonen und Mieter können ent sprechende 
Beitragszahlungen allerdings nicht in der Einkom -
mensteuererklärung absetzen. Besser gestellt sind 
Vermieter, die diese Versicherungen für ihre Miet -
objekte als Werbungskosten bei den Ver mie tungs-
einkünften absetzen dürfen.
Eine wissenswerte Ausnahme: Nutzt ein Arbeit neh-
mer zu Hause ein steuerlich anerkanntes Arbeits-
zimmer als beruflichen Tätigkeitsmittelpunkt, so 
kann er die Beiträge für die Hausrat- und Wohn-
gebäudeversicherung zumindest anteilig (nach 
Wohn fläche) seinen Werbungskosten zuordnen.
Als Werbungskosten absetzbar sind alle Versiche-
rungen, die mit dem Beruf oder einer Einkommens-
quelle in Verbindung stehen. Dies betrifft beispiels-
weise die Berufshaftpflicht-, Berufsunfall- und 
Berufs unfähigkeitsversicherung. Auch ein Arbeits-
rechtschutz ist steuerlich absetzbar. Da dieser oft 
in einem Paket mit anderen Rechtschutzbereichen 
verkauft wird, ist es aber notwendig, den absetz-
baren Anteil herauszurechnen. Idealerweise lässt 
man sich den beruflichen Anteil von der Versiche-
rung bestätigen. Bei der Unfallversicherung darf  
man aus Vereinfachungsgründen 50 % dem beruf-
lichen Bereich zuordnen, sofern private und beruf-
liche Risiken abgedeckt sind.

Personenbezogene Versicherungen und solche, die 
der Gesundheit und Vorsorge dienen, können von 
Privatpersonen grundsätzlich ebenfalls steuerlich 
geltend gemacht werden. Hierzu zählen beispiels-
weise Haftpflicht-, Zusatzkranken-, Zahn-, Pflege-, 
Unfall-, Risikolebens- und Sterbegeldversicherungen.
Allerdings ist der Vorsorgeaufwand auf 1.900 EUR 
je Arbeitnehmer bzw. 3.800 EUR bei Zusammen-
veranlagung begrenzt. Dieses Abzugsvolumen ist 
oftmals schon durch die Kranken- und Pflege ver-
sicherung aufgebraucht, die vorrangig abziehbar ist.
Steuerlich nicht abziehbar sind in der Regel Sach-
versicherungen, die Gegenstände ersetzen. Neben 
der Gebäude- und Hausratversicherung zählen 
hierzu beispielsweise eine Kfz-Kasko-, Fahrrad- oder 
Reisegepäckversicherung. Auch Kapital lebens ver-
siche rungen, die nach 2004 abgeschlossen wurden, 
sind nicht mehr absetzbar. Sie werden inzwischen 
nicht mehr als Altersvorsorge, sondern als Kapital -
anlage gewertet. Privat-, Mieter- und Ver kehrs recht-
schutzversicherungen werden vom Fiskus ebenfalls 
nicht anerkannt. Für Selbständige können aber  
andere Regelungen in Bezug auf Betriebsausgaben 
greifen.

Hinweis: 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 
Rürup-Rente sind als Vorsorgeaufwand abziehbar. 
Hier gilt aber ein eigener Höchstbetrag. Der Alters-
vorsorgeaufwand wird pro Steuerzahler bis maximal 
27.566 EUR (für 2024) anerkannt.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 15.10.2024

Kirchensteuer: In welchen Fällen sich die (Gesamt-)Steuerlast senken lässt

Die evangelische und die katholische Kirche 
in Deutsch land haben im Jahr 2023 mehr als  
13 Mrd. EUR an Kirchensteuer eingenommen. Im 
Durchschnitt zahlte jedes Kirchenmitglied 305 EUR 
Kirchensteuer.

Hinweis: 
Die Kirchensteuer bemisst sich nach der Höhe 
der Lohn- bzw. Einkommensteuer. In Bayern und  
Baden-Württemberg werden 8 % auf die Steuer 
berechnet, in allen anderen Bundesländern 9 %.

Wer seine Kirchensteuerlast reduzieren will, muss 
nicht gleich aus der Kirche austreten, denn auch  
ohne diesen Schritt gibt es einige Möglichkeiten, 
seine persönliche Steuerlast unter "Zuhilfenahme" 
der Kirchensteuer zu reduzieren:

Kirchensteuer absetzen: Jede Person, die Kirchen-
steuer auf ihr Einkommen zahlt, kann diese  
Abgabe in der Einkommensteuererklärung des 
Zahlungs  jahrs als Sonderausgabe absetzen.  
Der gezahlte Betrag ist der Lohnsteuerjahres  -
bescheini gung und den früheren Ein kommen -
steuer  bescheiden zu entnehmen. Zu beachten ist  

•
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•

2.15 Hinweis für Alleinerziehende: Wann eine neue Liebe den Entlastungsbetrag entfallen lässt

Wer ein Kind alleine großzieht, kann steuerlich 
einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 
4.260 EUR pro Jahr beanspruchen. Für jedes weitere 
Kind erhöht sich dieser Betrag um 240 EUR. Allein-
erziehende erhalten den Freibetrag bereits im Lohn-
steuerabzugsverfahren (über Steuerklasse 2) oder 
indem sie einen entsprechenden Antrag auf der 
Anlage Kind ihrer Einkommensteuererklärung stellen.

Beispiel: 
Bei einem jährlichen Einkommen von 35.000 EUR  
und einem Kind springt durch den Entlastungs-
betrag ein Steuervorteil von etwa 1.232 EUR pro Jahr  
heraus. Das sind also gut 100 EUR, die monatlich 
zusätzlich in die Haushaltskasse fließen. Bei zwei 
Kindern erhöht sich der Steuernachlass geringfügig 
auf 1.313 EUR pro Jahr.

Voraussetzung für den Entlastungsbetrag ist, dass für 
die Kinder ein Anspruch auf Kindergeld besteht und 
sie tatsächlich im Haushalt des Alleinerziehenden 
leben und dort gemeldet sind. Zu beachten ist 
zudem, dass nur "echte" Alleinerziehende, die sich 
nicht mit einem Partner die Wohnung teilen, einen 
Anspruch auf den Entlastungsbetrag haben. Wer mit 
einer neuen Liebe zusammenzieht, sollte wissen, 

dass der Entlastungsbetrag ab dem Monat entfällt, in 
dem die Wohnung dauerhaft mit dem neuen Partner 
geteilt wird.
Auch wenn seitens des neuen Partners keine finan-
zielle Beteiligung an den Kosten der Haushalts-
füh rung erfolgt oder nur eine Wohngemeinschaft 
gegründet wird, entfällt der Entlastungsbetrag. Die 
Finanzämter gehen von einer bestehenden Haus-
halts gemeinschaft aus und versagen den Ent-
lastungs betrag bereits dann, wenn eine neue voll-
jährige Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in  
der Wohnung des Alleinerziehenden gemeldet ist.

Hinweis: 
Wer den Entlastungsbetrag als Alleinerziehender in 
den zurückliegenden Jahren bislang noch nicht 
geltend gemacht hat (z. B. durch Verbleib in Steuer-
klasse 1) und nicht zur Abgabe einer Ein kommen-
steuer verpflichtet war, kann ihn durch die Abgabe 
der Erklärungen noch rückwirkend für vier Jahre 
beanspruchen. Der Entlastungsbetrag wird dann 
nach träglich angerechnet und führt in der Regel zu 
einer größeren Steuererstattung.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 08.10.2024

∙

aber, dass erhal tene Kirchensteuer erstattungen 
den Son der  aus gaben abzug wieder mindern. Nicht 
ab setzbar ist zudem die Kirchensteuer, die bei 
Kapitalgewinnen als Zuschlag auf die Abgel tung-
steuer abgeführt wird.
Kirchensteuer kappen: In allen Bundesländern 
außer Bayern ist für Kirchenmitglieder mit einem 
sechsstelligen Einkommen eine Kappung der 
Kirchen  steuer zulässig oder vorgesehen. Die 
Kappung greift, wenn eine bestimmte Kappungs-
grenze überschritten wird, die je nach Bundes-
land und Kirche zwischen 2,75 % und 3,50 % des 
zu versteuernden Einkommens liegt. Wird diese 
Grenze überschritten, muss nur der redu zierte Be -
trag gezahlt werden. In zehn Bundes ländern wird 
die Kirchensteuerkappung auto ma tisch durch ge-
führt. Extra beantragt werden muss sie in Baden-
Württemberg, Hessen, Nordrhein-West  fa len, 
Rhein  land-Pfalz und dem Saarland. Der Antrag 
ist gemeinsam mit dem Steuerbescheid an die  

evan gelische Landeskirche oder die katholische 
Diözese zu stellen.
Kirchensteuer senken: Sind neben dem regulären 
Einkommen außerordentliche Einkünfte geflossen, 
kann teilweise ein Erlass der Kirchensteuer auf 
diese Einkünfte beantragt werden. Bis zu 50 % der 
zusätzlich anfallenden Kirchensteuer können so 
gespart werden. Kirchenmitglieder müssen dies 
beim zuständigen Kirchensteueramt nach Erlass 
des Steuerbescheids beantragen, da dies nicht 
automatisch erfolgt. Zu den außerordentlichen 
Einkünften zählen unter anderem Abfindungen, 
Veräußerungsgewinne, Entschädigungen, Erlöse 
aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen, nach-
gezahlte Nutzungsentgelte für einen Zeitraum von 
mehr als drei Jahren oder Vergütungen für mehr-
jährige Tätigkeiten.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 22.10.2024
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Geschäftsführerhaftung: Wann muss der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft haften?

Der Geschäftsführer einer Gesellschaft kann unter 
bestimmten Umständen für die Steuerschulden 
der von ihm vertretenen Gesellschaft in Haftung 
genommen werden. Allerdings muss er dafür seine 
steuerlichen Pflichten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt haben. Dies kann beispielsweise 
dann der Fall sein, wenn Steuern nicht rechtzeitig 
gezahlt werden, das Geld aber zur Tilgung anderer 
Rechnungen genutzt wird. Im Streitfall musste das 
Finanzgericht Münster (FG) entscheiden, ob der 
Geschäftsführer seine Pflichten verletzt hatte und in 
Haftung genommen werden konnte.
In 2006 wurde die X-GmbH (Steuerschuldnerin) 
gegründet. Geschäftsführerin war die Antragstelle-
rin. Diese war gleichzeitig auch geschäftsführende 
Gesell schafterin der A-GbR (Gesellschaft bürger-
lichen Rechts) und der Z-GmbH. Die A-GbR 
erbrachte verschiedene Planungsleistungen, aus 
denen sich Vergütungsansprüche gegenüber der 
Steuer schuldnerin und der Z-GmbH ergaben. Die 
Steuerschuldnerin wiederum hatte Gegenansprüche 
gegenüber der A-GbR. Ab 2013 kam es zu diversen 
Verrechnungen zwischen den Gesellschaften. Mit 
Haftungsbescheid vom 12.10.2023 nahm das 
Finanz amt die Antragstellerin in Haftung, da die 
Umsatzsteuer 2013 und die Körperschaftsteuer 2020 
nicht entrichtet worden waren. Dagegen legte die 
Antragstellerin Einspruch ein.

Der Antrag vor dem FG war erfolgreich. Nach  
Ansicht des Gerichts ist es zweifelhaft, ob die 
Antragstellerin gegen den Grundsatz der anteiligen 
Tilgung verstoßen hat. Dieser Grundsatz besagt, 
dass wenn die Zahlungsmittel der GmbH nicht aus-
reichen, um sämtliche Verpflichtungen der GmbH  
zu erfüllen, alle Gläubiger im gleichen Umfang 
befriedigt werden müssen. Das Gericht kann die 
Vollziehung des angefochtenen Haftungsbescheids 
ganz oder teilweise aussetzen, wenn wie hier im 
Streit fall bei summarischer Prüfung ernstliche 
Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit bestehen, ob die 
durchgeführten Verrechnungen zulässig waren.
Die Geschäftsführerin kann in Haftung genom men 
werden, soweit Ansprüche aus dem Steuer schuld-
verhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahr läs-
siger Verletzung der ihr auferlegten Pflichten nicht  
oder nicht rechtzeitig erfüllt werden. Bei der Haftung 
für Umsatz- und Körperschaftsteuer ist der Grund-
satz der anteiligen Tilgung zu beachten, wonach 
die Inanspruchnahme eines gesetzlichen Vertreters  
einen auf dessen schuldhafte Pflichtverletzung 
zurück zuführenden Vermögensschaden voraussetzt. 
Nach Ansicht des Gerichts hat die Antragstellerin 
nicht gegen diesen Grundsatz verstoßen. Sie hat den 
Fiskus nicht benachteiligt.

Quelle: FG Münster, Beschl. v. 02.07.2024 - 4 V 408/24

3. WEITERE NEUIGKEITEN
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STEUERTERMINE

JANUAR 2025

10.01. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.01.2025. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei monat licher Abfüh rung 
für Dezember 2024]

Sarrazinstraße 11 - 15  info@vierhaus-kanzlei.de

12159 Berlin   www.vierhaus-kanzlei.de 

Hauptsitz: Berlin;    Geschäftsführer: Heinrich Vierhaus, 

Niederlassung: Potsdam  Andreas Brandt, Gülperi Atalay-Akgün, 

Tel.: 030 859948-40   Edith Hoerpel, Boris Glowacki

Fax: 030 859948-44  Amtsgericht Charlottenburg, HRB 80628

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Angaben und Mit teilungen 

sind aus schließlich zur Information be stimmt. Die Inhalte wurden mit größter 

Sorgfalt erstellt. Sie stellen jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche  

Bera tung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 

können wir keine Gewähr übernehmen.

Vierhaus Steuerbe ra tungs gesellschaft mbH

Rechtsstand: 16.12.2024

FEBRUAR 2025

10.02. Umsatzsteuer
 Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung*
 Lohnsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.**
17.02.  Gewerbesteuer***
 Grundsteuer***

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.02. bzw. 20.02.2025. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und 
Zahlungen per Scheck. [* bei Fristverlängerung  
1/11 USt 23 vorauszahlen; ** bei monatlicher Abfüh-
rung für Januar 2025; *** Vierteljahresrate an die 
Gemeinde]




